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!8. Burger Hirzel, alt Rathssubstitut.

19. — C. Schweizer, alt Landvogt.

2c,. — Laudvlt, alt Rathssubstitut.

27. — Wafer, alt Rathsredner.

22. — Wirz, alt Amtmann.

2Z. — Meyer, Stetrichtcr.

24. — Fäsi, Professor.

2Z. — Ochsn er, Rittmeister.

26. — Tobler, Tuchherr.

27. David Vogel beym gelben Hornii.

28. — Pestaluzz beym Steinbock.

2Y. Wegmann, alt Zunftmeister.

3c>. — Bürkli, Gcueraladjutant.

Zl. -» Ulrich, Taubstummenlehrer.

32. — Escher, alt Stetrichtcr.

33. — R 0 rd 0 rf, Artillerichauptmann.

34- — Meyer, Stetrichter.

35- — Tr achslcr, Hauptmann.
36. — Ott, Quartierhauptmann.

37- — Vogel, Hauptmann.
38- — T rich tin g e r, Hauptànn.
39- — H s. Heinrich Wafer, Obmann.

40. — F ehr, Obmann.

47. — Tauenstein, alt Amtmann.

42. — Fast, alt Rakhsrcdner.

43. — Rudolf Wafer, Obmann.

44- — Heinrich L a S a ter, Arzt.

Ln zer n.
Am iz. Mcr; wurden in der Versammlung der

Volksreprä sentant en die Gutachten der verftbie-
dene-!, Tags zuvor (S. Zo.) niedergesetzten Comite'S

angehört, und hierauf beschlossen: i) Die Versammlung

evustituirt sich zu einer Nationalversammlung;
2) ihre Sitzungen werden bey vcrschloßner Thüre gehal-

ten; z) die ehmaliqe Regierung ist als provisorisch

erklärt, doch haben die 10 Mitglieder die sie zur Na-

tivnalversammlung ernennt hat, -- weder Sitz noch Stimme

mehr in der provisorischen Regierung; auch dürfen ihre

Stellet«, darinn, »och die, die etwa vacirend werden

könnten — nicht mehr besetzt werden; 4) die auswar-

rigen Geschäfte werde» von nun an an ein diplomatisches

Comite gewiesen, das aus fünf Mitgliedern der National-

Versammlung und aus fünf der provisorische» Regierung

bestehet; 5) die Verhandlungen der Nationalversamm-

lung werden jede Woche zwepmal in der Form eines

Vcrbalprozesses durch den Druck bekannt gemacht.

Landschaft Sargan 6.

(Beschluss,)

»Nicht änderst glauben wir, daß man auch uns be-

trachten sollte, nämlich als ei» Volk, dem man endlich

als vvilbürtig und selbstsiändig seine in der Natur sowohl,

als der ursprünglichen Schweizervcrfassung gegründeten

Rechte nicht länger vorenthalten sollte. Oder sind wir
nicht, gleich allen andern, Schweizer's Ist die Epd-

genosscnschaft nicht unsre gemeinsame Mutter 's Ist jener

im Rüttli bcschworne Bund nicht unser aller Vater?
O! es kam jenen drey tugendhaften Helden gewiß nicht

in Sinn, dadurch in Zukunft zwischen Freyen und Unter-

thauen eine gehässige Scheidewand zu ziehen, sondern ihr
ursprünglicher Plan war, früher oder später alle Schweizer

ihrer Bundesfröchte theilhastig zu machen."

»Und nun fragen wir bescheiden und freymüthig zu-

gleich: Kann, was hernach, in Folge der Zeit durch

menschliche Leidenschaften nnd Unvollkommenhciten ver-

citelt wurde, nicht noch itzt zum Glücke der ganzen Schweiz

bewerkstelliget werden? Kann jener von den drey Urörtcrn

ausgegangene, im Rüttli beschworne, und daraus nur
einigen prädcsrinirteu Städten und Landern karg mitge-

theilte Bund, sich nicht noch itzt, dem Geiste der Zeit
gemäß, über ganz Hrlvctien verbreiten, und aus allen

Schweizern nur Ein Volk, nur Eine Brudcrfamilie

machen? Und bringt es nicht selbst der Vortheil der

bisher freyen und herrschenden Stände mit, sich ihre

Angehörige zu verbrüdern, nur so aus dem Stückwerk

nur Einen Staat zu bilden, der an innern Kräften stark,

ungleich mächtiger wird, allen auswärtigen Feinden die

Stirne zu bieten, und seine Unabhängigkeit fest, wie

seine Gebirge zu gründen? "
»Ja wohl ist dieß alles nur reine Wahrheit. "

»O! so sehet uns demnach mit gnädigen Augen an!
Hebet die bisherige Scheidewand zwischen uns auf! Lasset

nicht zu, baß wir uns ferner des so schönen Schweizer-

namens gleichsam schämen müssen! Gebet keinem Privat-
intéressé, noch vielweniger Feinden der Freyheit nnd

Meuschcnrcchte Gehör, die in ihren Angehörigen nur
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kastthiere und Halbmenschen zu sehen gewohnt sind! Be-
trachtet einzig das allgemeine Wohl des Vaterlandes, und

lasset bald die jedem Menschen, der nrch nicht ganz herab-

gewürdiget ist, süßtönende Antwort in unsern Ohren er-

schallen: Freyheit und Gleichheit sey auch

Euer Lo o s! Von nun au seyd ihr unsre
Brüder! Hier in diesen wenigen, aber vielbcdeutenden

Worten, Freyheit nnd Gleichheit, lesen Euer
Gnaden und Herrlichkeiten unser einziges auf

heilige, ur.verjahrbare,. unveräusscrliche Menschenrcchte,

und Nepräscntativsystem sich gründendes Begehren. Die-
ses noch einigermaßen, zwar immer bescheiden, zu unter-

stützen, sey uns noch erlaubt, zu bemerken, daß wir zwar

mit unsern Hochheitcn jederzeit zufrieden waren; aber

die Mittelkanale, und ein geschlichenen Mißbräuche, die

der bisherigen Einrichtung fast wesentlich und unverbesser-

lich ankleben, erregen auch in uns das nothgedliingene,

und daher verzeihliche Verlangen nach einer bessern

Constitution. "
»Und warum sollte man uns diese nicht auch, wie den

übrigen gemeinen Herrschaften, mildväterlich ertheilen

Wir wolleu, und begehren, und erwarten ja nichts an-

dres, als andre auch — Sollten Sie uns allein leer aus-

gehen lassen Nein! Zu dem bedenket noch folgende

Gründe: "

» Ihr vonZürich, daß Eure Väter sich nicht scheuten,

mit unsern Vätern den 2ircn December 1436. ein ewiges

Bürgerrecht zu schließen, das sie auch treulich hielten,

indem sie aus unsre Klage, wegen den Placke: eyen der

österreichischen Amtleute auf Nidberg und Freudenberg,

uns alsvglcich ihre Hilfstrnppen zuschickten, die unter

Anführung des berühmten Bürgermeister Stussis, und

nebst der Hilfe unsrer damaligen Bundesgenossen, der

Graubündncr und Churwalchen, uns bieder unterstützten,

und jene Zwingnester von Grund aus zerstörten." --
„Ihr von Schwiz und Glarus, daß Ihr zwar

dieses Glück der Freyheit uns nur vier nicht ganz volle

Jahre ließet, indem Ihr im October 1440. zu Gnusren

Eures Landsmanncs, des Grasen Heinrichs von Werden-

bcrg, der es Euch hernach mit dem schnödesten Undank

vergalt, mit bewaffneter Hand eine Gegenrevolution be-

wirktet, und uns sowohl damals, und öfters im Lause des

alten Zürcherkricges, als besonders hernach im Jahr 1460.

nebst Uri unter Euere nnd der andern vier Orte Bot-

Mäßigkeit brachtet, ungeachtet Eure eigene Väter einst

Glarus und Zug eroberten, nicht um sie zu Unter-
thanen, sondern zu freyen Brüdern zu machen." —

»Endlich bedenket Ihr alle, von den acht alten
Orten, daß, dessen ungeachtet, unsre Värer, wiewohl
sie nicht frey blieben und ihren edeln Zweck nicht er-

reichten, sich dennoch immer als wmlere Schweizer be-

trugen, und die schweizerische Freyheit und Unabhängig-
keit mehr als einmal mit ihrem Blute vertheidigten."

»Sie, Unsre Vater — vergesset es nie! — Sie
HÄfen Euch streiten an jenem glorwürdigen Zehn-
tausendrittertag, (den 22tenJuii. 1476.) auf dem

mit Vurgnnderblutc bedüngten Schlachtfeld zu M u rteu,
wo sie, uebsi andern Eidgenossen und Schweizern auf dem

linken Flügel, unter dem Kommando des Schultheißen

Caspar Hertcnstei», von Luzern, sich nach der

Wifflisburger Straße plötzlich schwenkten, und den stiehcn-

den Burgundern den Weg versperrten, wodurch sie noch

vollends aufgerieben wurden." —
»See, Unsre Vater, waren es, die im nachheri-

gen Cchwabeukrieg, dem letzten für Freyheit nnd Unab-

hangigkeit gegen Oesterreich bestandenen Kriege, sich hcl-

denmüthig anstrengten; die nahen Grenzen besetzen halfen,
und den 2oten April 1499. unter dem tapfern Heinrich
Wohlleb, von Uri, der als ein zweyter Winkelried
sich in der Schlacht fürs Vaterland aufopferte, den steilen

Lanzengasterberg nicht ohne unsägliche Mühe erstiegen,

die feindlichen Vorposten vertrieben, und einen der in
den schweizerischen Annalen berühmtesten Siege erringen

halfen." -
»Was war aber der Lohn unsrer Väter sür ihren

bey Murtcn und Frasteuz vergossenes Blut?" —

»Wir erwarten ihn itzt, diesen Lohn, aus Euerer
Hand, anstatt unsrer Väter! dann seyd Ihr wahrhaft

'unsre Gnädige Herren, nicht nur dem Namen,
sondern der That nach; und nicht nur Wir, nein! Auch

unsre Kinder und Kindcskinder und späteste Enkel werden

Euch Dank wissen, und nie vergessen, was Ihr den

Vätern sür eine Wohlthat erzeigtet, indem Ihr ihnen

die schmähliche, über drey hundert Jahre alte Fesseln

abnähmet, und sagtet: Ihr seyd frey!" —

»In dieser süßesten aller Hoffnungen, haben wir die

Ehre, uns stets Hochachtungsvoll mit Ergebenheit zu

nennen, u. s. w. "
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